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Informationen zum Thema Legionellen
Tipps+Informationen rund ums Wohnen

Vorbeugender Gesundheitsschutz
Ab 2012 müssen Warmwasseranlagen zusätz-
lich zu bereits bestehenden Vorsorgemaß-
nahmen regelmäßig auf Legionellen über-
prüft werden. Dies dient dem verbesserten 
Gesundheitsschutz bei den Verbrauchern. 

Wir informieren Sie über die wichtigsten da-
mit zusammenhängenden Fragen und Ant-
worten.

Was sind Legionellen und worin besteht die Gefährdung? 
Legionellen sind Bakterien, die natürlicher-
weise im Süßwasser vorkommen und sich in 
Warmwasserleitungen vermehren können. 

Ihr Name geht auf Erkrankungsfälle ehema-
liger Legionäre bei einem Veteranentreffen 
in einem Hotel in Philadelphia/USA 1976 
zurück. Über das Einatmen sehr stark legi-
onellenbelasteter Aerosole (Aerosole sind 
feinste, zerstäubte Wassertröpfchen, die bei-
spielsweise beim Duschen entstehen) gelan-
gen die Bakterien in die Lunge und können 
dort zu Entzündungen führen. Eine Infektion 

durch Trinken legionellenhaltigen Wassers 
kann ausgeschlossen werden. Eine Übertra-
gung von Mensch zu Mensch wurde bisher 
nicht beobachtet. 

Legionellen haben bei Temperaturen zwi-
schen 25 bis 45 °C und in stehendem Wasser 
ideale Bedingungen zur Vermehrung. Bei hö-
heren Temperaturen vermehren sie sich aber 
nicht mehr und bei Wassertemperaturen ab 
60 °C sterben sie ab. 

Wie erfolgt der Schutz vor Legionellen?
Für die Warmwassersysteme in Wohngebäu-
den bestehen schon seit Langem technische 
Regeln, die Maßnahmen zur Verhinderung 
der Vermehrung von Legionellen vorgeben. 
So muss das warme Wasser im Trinkwas-
serspeicher und im Zirkulationssystem be-
stimmte Temperaturen aufweisen, damit Le-

gionellen sich nicht vermehren können. Zum 
Nachweis des sicheren Betriebs müssen ab 
2012 alle größeren zentralen Wassererwär-
mungsanlagen regelmäßig auf Legionellen 
untersucht werden.

Wie läuft eine Untersuchung ab?
Die Untersuchung wird durch den Eigentü-
mer beauftragt. Die Proben dürfen nur von 
zugelassenen Laboren untersucht werden. 
Die Probenahme darf auch nur von diesen 
Laboren oder von Personal, welches hierfür 
besonders ausgebildet wurde und für ein sol-
ches Labor arbeitet, entnommen werden. 

Im Gebäude werden mehrere Wasserproben 
genommen, um das System der Trinkwas-
serinstallation zu beurteilen. Der genaue Ort 
der Probenahme ist von Haus zu Haus unter-
schiedlich. Das Wasser wird im Heizungsraum 
vor und hinter dem Trinkwassererwärmer und 
meist am Ende eines Warmwasserstranges in 
der am weitesten vom Speicher entfernten 
Wohnung genommen, manchmal auch am 
Ende mehrerer Stränge.  Müssen Proben in 
einer Wohnung genommen werden, wird der 
Mieter gebeten, zu einem bestimmten Ter-
min anwesend zu sein. Dies ist sehr wichtig, 

weil alle Proben gleichzeitig genommen wer-
den müssen.

Die Proben aus dem Warmwasserstrang wer-
den i. d. R. im normalen Alltag an einem Was-
serhahn in Bad/Küche genommen. Es werden 
die Vorsätze an den Wasserhähnen entfernt 
und die Stellen desinfiziert. Die Armaturen 
können vorher und nachher ganz normal ge-
nutzt werden. Eine Beschädigung ist nicht zu 
befürchten.

Für die Wasserprobe und die Temperaturmes-
sung werden in der Summe nicht mehr als 2 
Liter Wasser entnommen. Die Entnahme ver-
ursacht damit Kosten von weniger als 1 Cent 
für die Wasserkosten. Sobald die Laborergeb-
nisse vorliegen, ist der Eigentümer der Haus-
wasserinstallation verpflichtet, alle Mieter 
über das Ergebnis der Legionellenuntersu-
chung (z. B. mittels Aushang) zu informieren.



Welche Grenzwerte bestehen für Legionellen?
Geringe Konzentrationen von Legionellen im 
Wasser sind gesundheitlich unbedenklich. Bis 
zu 100 sogenannten kolonienbildenden Ein-
heiten (genannt KBE) pro 100 ml Wasser muss 
gar nichts unternommen werden.

Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, 
muss das Gesundheitsamt informiert und die 
Anlage in hygienischer und technischer Hin-
sicht überprüft und verbessert werden. Bei 
einer Objektbegehung wird das Warmwas-
sernetz auf mögliche Ursachen überprüft, z. 
B. Fehler in der Zirkulation oder zu niedrige 
Temperaturen. 

Auch bei höheren Konzentrationen besteht 
für den Normalbürger keine akute Gesund-
heitsgefährdung. Aber bei starken Über-

schreitungen ab 10.000 KBE pro 100 ml 
Wasser wird von einer möglichen Gesund-
heitsgefahr ausgegangen. Dann muss die 
Anlage kurzfristig saniert werden. Im Einzel-
fall können Nutzungseinschränkungen, z. B. 
Duschverbote oder der vorübergehende Ein-
bau von Filtern an den Armaturen, durch das 
Gesundheitsamt angeordnet werden. Das 
Trinken des Wassers ist dann trotzdem wei-
terhin unbedenklich möglich.

Werden keine Hinweise seitens des Gesund-
heitsamtes oder des Eigentümers der Trink-
wasserinstallation an die Mieter gegeben, 
kann die Warmwasserinstallation gefahrlos 
weiter benutzt werden.

Wer trägt die Kosten?
Der Eigentümer der Hauswasserinstallati-
on, im Allgemeinen der Vermieter, ist für die 
Warmwasserinstallation in seinem Gebäude 
und deshalb auch für die Untersuchung auf 
Legionellen verantwortlich. Die Legionellen-
prüfung erfolgt im Interesse der Gesundheit 
der Verbraucher. 

Die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen 
regelmäßigen Untersuchungen in der Haus-
wasserinstallation und deren Analyse ge-
hören als Betriebskosten zu den Kosten der 

Wassererwärmung und werden künftig in die 
Heizkostenabrechnungen eingehen. Sie hän-
gen von der Größe des Hauses und der Zahl 
notwendiger Proben ab und können bis zu 
einigen hundert Euro pro Haus betragen.

Die Kosten von zusätzlichen Untersuchungen 
und weiteren Maßnahmen, die sich aus einer 
unzulässigen Legionellenkonzentration erge-
ben (von Anlageninspektion bis hin zu Anla-
gensanierung), hat der Eigentümer zu tragen.

Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Trinkwasser
Der Eigentümer der Trinkwasserinstallation 
kümmert sich um die Einhaltung der tech-
nischen Vorschriften beim Betrieb und der 
Instandhaltung seiner Anlage. Ab der Woh-
nungswasseruhr hat er aber hierauf keinen 
Einfluss mehr. Der Endverbraucher und Mie-
ter trägt eine Mitverantwortung für gesun-
des Wasser. Bei längerer Abwesenheit, also 
mehrere Tage oder Wochen, sollte vor dem 
Duschen das Wasser, das im Duschschlauch 
gestanden hat, ablaufen und gründlich nach-
gespült werden.

Darüber hinaus – und unabhängig vom Legi-
onellenthema – sollte nach längerer Abwe-
senheit das Trinkwasser vor Verwendung für 
Speisen und Getränke so lange ablaufen, bis 

frisches Wasser nachfließt. Dies erkennt man 
daran, dass es etwas kühler aus der Leitung 
kommt, als das Stagnationswasser. Arbeiten 
an der Trinkwasserinstallation (auch das Tau-
schen von Wasserarmaturen) dürfen nur von 
Fachbetrieben durchgeführt werden. Nicht 
zertifizierte Armaturen können Schadstoffe 
wie Schwermetalle in hohen Konzentratio-
nen abgeben. Im Zweifelsfall sollte ein Fach-
mann befragt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim 
Bundesministerium für Gesundheit, dem Um-
weltbundesamt, dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V. oder beim 
zuständigen Gesundheitsamt
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